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§ 95d Pflicht zur fachlichen Fortbildung  

(1) 1Der Vertragsarzt ist verpflichtet, sich in dem Umfang fachlich fortzubilden, wie es zur Erhal-
tung und Fortentwicklung der zu seiner Berufsausübung in der vertragsärztlichen Versorgung 
erforderlichen Fachkenntnisse notwendig ist. 2Die Fortbildungsinhalte müssen dem aktuellen 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Medizin, Zahnmedizin oder Psy-
chotherapie entsprechen. 3Sie müssen frei von wirtschaftlichen Interessen sein. 

(2) 1Der Nachweis über die Fortbildung kann durch Fortbildungszertifikate der Kammern der 
Ärzte, der Zahnärzte sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten erbracht werden. 2Andere Fortbildungszertifikate müssen den Kriterien 
entsprechen, die die jeweilige Arbeitsgemeinschaft der Kammern dieser Berufe auf Bundesebe-
ne aufgestellt hat. 3In Ausnahmefällen kann die Übereinstimmung der Fortbildung mit den An-
forderungen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 auch durch sonstige Nachweise erbracht werden; die 
Einzelheiten werden von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen nach Absatz 6 Satz 2 ge-
regelt. 

(3) 1Ein Vertragsarzt hat alle fünf Jahre gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung den 
Nachweis zu erbringen, dass er in dem zurückliegenden Fünfjahreszeitraum seiner Fortbil-
dungspflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist; für die Zeit des Ruhens der Zulassung ist die 
Frist unterbrochen. 2Endet die bisherige Zulassung infolge Wegzugs des Vertragsarztes aus 
dem Bezirk seines Vertragsarztsitzes, läuft die bisherige Frist weiter. 3Vertragsärzte, die am 30. 
Juni 2004 bereits zugelassen sind, haben den Nachweis nach Satz 1 erstmals bis zum 30. Juni 
2009 zu erbringen. 4Erbringt ein Vertragsarzt den Fortbildungsnachweis nicht oder nicht voll-
ständig, ist die Kassenärztliche Vereinigung verpflichtet, das an ihn zu zahlende Honorar aus 
der Vergütung vertragsärztlicher Tätigkeit für die ersten vier Quartale, die auf den Fünfjahres-
zeitraum folgen, um 10 vom Hundert zu kürzen, ab dem darauf folgenden Quartal um 25 vom 
Hundert. 5Ein Vertragsarzt kann die für den Fünfjahreszeitraum festgelegte Fortbildung binnen 
zwei Jahren ganz oder teilweise nachholen; die nachgeholte Fortbildung wird auf den folgenden 
Fünfjahreszeitraum nicht angerechnet. 6Die Honorarkürzung endet nach Ablauf des Quartals, in 
dem der vollständige Fortbildungsnachweis erbracht wird. 7Erbringt ein Vertragsarzt den Fortbil-
dungsnachweis nicht spätestens zwei Jahre nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums, soll die Kas-
senärztliche Vereinigung unverzüglich gegenüber dem Zulassungsausschuss einen Antrag auf 
Entziehung der Zulassung stellen. 8Wird die Zulassungsentziehung abgelehnt, endet die Hono-
rarkürzung nach Ablauf des Quartals, in dem der Vertragsarzt den vollständigen Fortbildungs-
nachweis des folgenden Fünfjahreszeitraums erbringt. 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten für ermächtigte Ärzte entsprechend. 

(5) 1Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für angestellte Ärzte eines medizinischen Versor-
gungszentrums oder eines Vertragsarztes. 2Den Fortbildungsnachweis nach Absatz 3 für die 
von ihm angestellten Ärzte führt das medizinische Versorgungszentrum oder der Vertragsarzt. 
3Übt ein angestellter Arzt die Beschäftigung länger als drei Monate nicht aus, hat die Kasse-
närztlicheVereinigung auf Antrag den Fünfjahreszeitraum um die Fehlzeiten zu verlängern. 
4Absatz 3 Satz 2 bis 6 und 8 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass das Honorar des medizi-



nischen Versorgungszentrums oder des Vertragsarztes gekürzt wird. 5Die Honorarkürzung en-
det auch dann, wenn der Kassenärztlichen Vereinigung die Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses nachgewiesen wird, nach Ablauf des Quartals, in dem das Beschäftigungsverhältnis 
endet. 6Besteht das Beschäftigungsverhältnis fort und hat das zugelassene medizinische Ver-
sorgungszentrum oder der Vertragsarzt nicht spätestens zwei Jahre nach Ablauf des Fünfjah-
reszeitraums für einen angestellten Arzt den Fortbildungsnachweis erbracht, soll die Kassenärzt-
liche Vereinigung unverzüglich gegenüber dem Zulassungsausschuss einen Antrag auf Widerruf 
der Genehmigung der Anstellung stellen. 

(6) 1Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen regeln im Einvernehmen mit den zuständigen 
Arbeitsgemeinschaften der Kammern auf Bundesebene den angemessenen Umfang der im 
Fünfjahreszeitraum notwendigen Fortbildung. 2Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen re-
geln das Verfahren des Fortbildungsnachweises und der Honorarkürzung. 3Es ist insbesondere 
festzulegen, in welchen Fällen Vertragsärzte bereits vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums An-
spruch auf eine schriftliche Anerkennung abgeleisteter Fortbildung haben. 4Die Regelungen sind 
für die Kassenärztlichen Vereinigungen verbindlich. 

 
§ 137 Qualitätssicherung bei zugelassenen Krankenhäusern  

(1) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt unter Beteiligung des Verbandes der priva-
ten Krankenversicherung, der Bundesärztekammer sowie der Berufsorganisationen der Kran-
kenpflegeberufe Maßnahmen der Qualitätssicherung für nach § 108 zugelassene Krankenhäu-
ser einheitlich für alle Patienten. 2Dabei sind die Erfordernisse einer sektor- und berufsgruppen-
übergreifenden Versorgung angemessen zu berücksichtigen. 3Die Beschlüsse nach Satz 1 re-
geln insbesondere  

1.  die verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § 135 a Abs. 2 sowie die 
grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement,  

2. Kriterien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qualität der im Rahmen der Kran-
kenhausbehandlung durchgeführten diagnostischen und therapeutischen Leistungen, insbe-
sondere aufwändiger medizintechnischer Leistungen; dabei sind auch Mindestanforderungen 
an die Strukturqualität einschließlich im Abstand von fünf Jahren zu erfüllender Fortbildungs-
pflichten der Fachärzte und an die Ergebnisqualität festzulegen, 

3. einen Katalog planbarer Leistungen nach den §§ 17 und 17 b des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes, bei denen die Qualität des Behandlungsergebnisses in besonderem Maße 
von der Menge der erbrachten Leistungen abhängig ist, Mindestmengen für die jeweiligen 
Leistungen je Arzt oder Krankenhaus und Ausnahmetatbestände,  

4. Grundsätze zur Einholung von Zweitmeinungen vor Eingriffen, 

5. Vergütungsabschläge für zugelassene Krankenhäuser, die ihre Verpflichtungen zur Qualitäts-
sicherung nicht einhalten und 

6. 1Inhalt und Umfang eines im Abstand von zwei Jahren zu veröffentlichenden strukturierten 
Qualitätsberichts der zugelassenen Krankenhäuser, in dem der Stand der Qualitätssicherung 
insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen nach den Nummern 1 und 2 sowie 



der Umsetzung der Regelungen nach Nummer 3 dargestellt wird. 2Der Bericht hat auch Art 
und Anzahl der Leistungen des Krankenhauses auszuweisen. 3Er ist über den in der Verein-
barung festgelegten Empfängerkreis hinaus von den Landesverbänden der Krankenkassen 
und den Verbänden der Ersatzkassen im Internet zu veröffentlichen. Der Bericht ist erstmals 
im Jahr 2005 für das Jahr 2004 zu erstellen. 4Wenn die nach Satz 3 Nr. 3 erforderliche Min-
destmenge bei planbaren Leistungen voraussichtlich nicht erreicht wird, dürfen ab dem Jahr 
2004 entsprechende Leistungen nicht erbracht werden. 5Die für die Krankenhausplanung zu-
ständige Landesbehörde kann Leistungen aus dem Katalog nach Satz 3 Nr. 3 bestimmen, bei 
denen die Anwendung von Satz 4 die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der 
Bevölkerung gefährden könnte; sie entscheidet auf Antrag des Krankenhauses bei diesen 
Leistungen über die Nichtanwendung von Satz 4. 6Zum Zwecke der Erhöhung von Transpa-
renz und Qualität der stationären Versorgung können die Kassenärztlichen Vereinigungen 
und die Krankenkassen und ihre Verbände die Vertragsärzte und die Versicherten auf der 
Basis der Qualitätsberichte nach Nummer 6 auch vergleichend über die Qualitätsmerkmale 
der Krankenhäuser informieren und Empfehlungen aussprechen. 

(2) 1Die Beschlüsse nach Absatz 1 sind für zugelassene Krankenhäuser unmittelbar verbindlich. 
2Sie haben Vorrang vor Verträgen nach § 112 Abs. 1, soweit diese keine ergänzenden Rege-
lungen zur Qualitätssicherung enthalten. 3Verträge zur Qualitätssicherung nach § 112 Abs. 1 
gelten bis zum Abschluss von Vereinbarungen nach Absatz 1 fort. 


